
Verbrennen von Gartenabfällen 

Der Kreisverband der Gartenfreunde Schwerin e.V. hat allen Gartenvereinen in Schwerin ein 

Schreiben zukommen lassen, mit folgendem Inhalt: 

Verbrennungsverbot in Schwerin 

Sehr geehrte(r) Vorsitzende(r), 

wir möchten euch zum wiederholten Mal darauf hinweisen, dass es in der 

Landeshauptstadt Schwerin grundsätzlich verboten ist, Gartenabfälle zu verbrennen. 

Dies gilt auch uneingeschränkt in den Gartenanlagen. Bitte in eurem 

Verantwortungsbereich dieses Verbot durchsetzen und die Mitglieder darüber 

informieren. 

Ausnahme sind Brauchtumsfeuer (Osterfeuer) wenn sie ordnungsgemäß bei den 

Behörden angemeldet wurden durch den Verein. 

Am vergangenen Wochenende sind vermehrt solche Verbrennungen von Gartenabfällen 

in den Anlagen Schwerins aufgetreten und werden so nicht geduldet. 

Kreisverband der Gartenfreunde Schwerin e.V. 

Vorsitzender 

Bitte haltet euch an dieses Verbot. 

Vorstand der Kleingartenanlage am Fernsehturm e.V. 

 


